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20. Wahlperiode  

Mittteilung des Senats vom 31. Mai 2022 

Information gemäß Artikel 79 der Landesverfassung über wesentliche 
Angelegenheiten im Beratungsverfahren des Bundesrates 

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat in seiner Sitzung am 31. Mai 2022 
beschlossen, den beigefügten Antrag  

„Entschließung des Bundesrates zur befristeten Einführung einer Übergewinn-
steuer insbesondere im Energiesektor mit dem Ziel der Finanzierung außerge-
wöhnlicher finanzieller Belastungen im Zuge des russischen Angriffskriegs auf 
die Ukraine“ 

als Antragsteller in den Bundesrat einzubringen. 

Der Senat bittet um Kenntnisnahme. 
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Entschließung des Bundesrates zur Einführung einer Übergewinnsteuer mit 
dem Ziel der Finanzierung außergewöhnlicher finanzieller Belastungen im 
Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 

Der Bundesrat möge beschließen: 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, einen Vorschlag für die befristete 
Erhebung einer Übergewinnsteuer für das Jahr 2022 vorzulegen, mit dem ins-
besondere im Energiesektor krisenbedingte Übergewinne einer Steuer bezie-
hungsweise- Abgabe unterworfen werden, die zur Finanzierung staatlicher 
Entlastungsmaßnahmen dienen. 

Begründung: 

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führt – neben der verheerenden 
Lage der Bevölkerung in der Ukraine – zu gravierenden Verwerfungen auf den 
Energie- und Rohstoffmärkten. Der damit einhergehende Preisanstieg bei Le-
bensmitteln und Energie mindert die private Kaufkraft und trifft vor allem so-
zial schwache Bevölkerungsgruppen sowie eine Vielzahl von insbesonde 
kleinen und mittleren Unternehmen. 

Bund und Länder verfolgen das Ziel, die damit einhergehenden Belastungen 
durch umfangreiche Maßnahmen einzudämmen. Die Finanzierung dieser Ent-
lastungsmaßnahmen belasten die öffentlichen Haushalten zu einem Zeitpunkt, 
wo die Folgen der Corona-Krise noch nicht annähernd bewältigt sind, in einem 
hohen Maße. 

Zugleich war während der krisenhaften Entwicklungen während der Corona-
Pandemie genauso wie nun in Folge des Krieges Russlands gegen die Ukraine 
zu beobachten, dass einzelne Branchen in einem hohen Maß ihre Gewinne 
auch gegenüber dem Vorkrisenniveau steigern konnten. 

Dabei waren diese Gewinnsteigerungen nicht Resultat verstärkten wirtschaft-
lichen Handelns oder Investitionen, sondern resultieren allein aus den marktli-
chen Verwerfungen in Folge der Krisen.  

Angesichts der hohen Kosten für die öffentliche Hand und den skizzierten wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Lasten ist es gerechtfertigt, befristet einen 
Teil der so erzielten Übergewinne einer Steuer beziehungsweise Abgabe zu 
unterwerfen, um damit einen Beitrag zur Finanzierung der staatlichen Stüt-
zungs- und Entlastungsmaßnahmen zu leisten. 

Für solche Abgaben beziehungsweise Steuern auf Übergewinne gibt es eine 
Reihe von Modellen und auch historischen Beispielen. Aktuell hat die EU-
Kommission vorgeschlagen, außerordentliche Gewinne befristet zu versteuern. 
Danach können die Mitgliedsstaaten hohe Einnahmen des Energiesektors und 
darüber hinaus des Emissionshandels an Verbraucher umverteilen. Dabei sol-
len Steuereinnahmen aus „übermäßigen Erlösen“, die bestimmte Stromerzeu-
ger erzielen, an die Strom-Endverbraucher umverteilt werden, ohne eine 
effiziente Preisbildung zu beeinträchtigen und ohne Marktverzerrungen zu 
verursachen. Italien hat einen entsprechenden Vorschlag für eine außerordent-
liche, branchenbezogene Solidaritätsabgabe der Energieunternehmen vorge-
legt. 
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